
  
 

B e s c h l u s s v o r l a g e  
Vorlage Nr.: 2019/070 

Datum der Freigabe: 24.04.2019 
 

Amt: Bauamt/Bauverwaltung Datum: 21.03.2019 
Bearb.: Elke von Hoff     Wiedervorl.  

Berichterst. Annette Kießig        

 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Bauausschuss 23.04.2019 öffentlich 
Stadtvertretung Kappeln 06.05.2019 öffentlich 

 
 

Abzeichnungslauf 
 
 
 

 
Betreff 
 
Aufstellung eines Bebauungsplanes Nr. 90 für den "Wohnmobilstellplatz/Bootslagerfläche 
nördlich der alten Ziegelei, Am Hafen/Grauhöfter Weg"; hier: Aufstellungsbeschluss 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Im Jahr 2012 wurde der Bereich nördlich der alten Ziegelei mit der 21. F-Plan-Änderung als 
sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung –Wohnmobilstellplatz/Bootslager 
ausgewiesen. Die Aufnahme dieser Nutzungen war zum damaligen Zeitpunkt ohne 
Bebauungsplan möglich, da keine baulichen Anlagen und Versiegelungen auf dem Gelände 
entstanden sind. 
Da der WoMo-Platz sehr gut angenommen wird, hat der Eigentümer/Betreiber 2016 die 
Anfrage zur Aufstellung eines B-Planes gestellt. Dieser B-Plan ist notwendig, damit hier ein 
Sanitärgebäude mit einer Betriebsleiterwohnung errichtet werden kann. Außerdem soll 
zukunftsorientiert am nördlichen Ende des Womo-Platzes die Möglichkeit für eine zusätzliche, 
direkte Zufahrt vom Grauhöfter Weg geschaffen werden. Damit verbunden soll hier ein 
Baufenster für notwendige bauliche Nebenanlagen (z.B. Kassenhäuschen, Müllsammelstation) 
festgesetzt werden. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
[ X ] JA    [  ] NEIN 
Die Kostenübernahme wird vertraglich mit dem Investor geregelt. 
 
 
 
Umweltauswirkungen: 
 
[ x ] JA    [  ] NEIN 
Mögliche Umweltauswirkungen werden im Umweltbericht zum künftigen B-Plan Nr. 90 geprüft 
und als Ausgleichsfestsetzungen in die B-Plan-Satzung übernommen. 
 
 



 
Beschlussvorschlag: 
1. Für das Gebiet „Wohnmobilstellplatz/Bootslagerfläche nördlich der alten Ziegelei, Am 

Hafen/Grauhöfter Weg“ wird ein Bebauungsplan Nr. 90 aufgestellt. Es werden folgende 
Planungsziele angestrebt:  

 Schaffung der Zulässigkeit eines Sanitärgebäudes mit einer Betriebsleiterwohnung und 
notwendiger baulicher Nebenanlagen für den Wohnmobilstellplatz sowie Einrichtung einer 
direkten Zu-/Abfahrt zum Grauhöfter Weg. 

 
2. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 

BauGB. 
 
3. Mit der Ausarbeitung des Planentwurfs soll das Büro GRZwo in Flensburg beauftragt 

werden. 
 
4. Für die Kosten der Bauleitplanung ist ein Kostenübernahmevertrag mit dem Eigentümer der 

Flächen zu schließen. 
 
5. Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und 

die Aufforderung zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB soll schriftlich erfolgen. 

 
6. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit mit der Erörterung der allgemeinen Ziele und 

Zwecke der Planung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB soll durch eine 
Bürgerinformationsveranstaltung erfolgen. 

 
 
Bemerkung: 
Aufgrund des § 22 GO waren keine/folgende Stadtvertreterinnen/Stadtvertreter von der 
Beratung und Abstimmung ausgeschlossen; sie waren weder bei der Beratung noch bei der 
Abstimmung anwesend. 
 
 
 
Anlage(n) 
BP90_Übersichtsplan_2019-03-21 
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